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Auf Grund des Gemeindevorstandsbeschlusses der Marktgemeinde Münzkir-

chen vom 11. Februar 2014 wird gemäß § 7 des OÖ. Gemeindebediensteten-

gesetzes, LGBl. Nr. 48/2001 idgF., § 8 OÖ. Gemeinde- Dienst- und Gehaltsge-

setz 2002, LGBl. Nr. 52/2002 idgF. in Verbindung mit § 2 

OÖ.Objektivierungsgesetz 1994, LGBl. Nr. 102/1994 idgF. nachstehende freie 

Stelle zur Besetzung ausgeschrieben: 

 

LEHRLING  

als Verwaltungsassistent/in  
für ein 3-jähriges Lehrverhältnis ab 09/2014 samt  

Prüfung als Verwaltungsassistent(in) in der Behaltefrist.  
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die österreichische Staatsbür-

gerschaft Voraussetzung für die Aufnahme in den Verwaltungsdienst ist (§ 92 

Abs. 2 des OÖ. Gemeindebedienstetengesetzes LGBl. Nr. 48/2001 idgF. § 144 

Abs. 2 OÖ. Gemeinde- Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 LGBl. Nr. 

52/2002 idgF.) 

 

Voraussetzungen: 
⇒ Österreichische Staatsbürgerschaft 

⇒ Positiver Pflichtschulabschluss 

⇒ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

⇒ Gute EDV-Kenntnisse (Microsoft Office,…) 

⇒ Ordentliches und gepflegtes Erscheinungsbild, positives Auftreten 

⇒ Zuverlässigkeit und Fähigkeit zu genauem und eigenständigem Arbeiten 

⇒ Höflichkeit und Freude an der Arbeit mit und für Menschen 

⇒ Hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 

⇒ Volle Handlungsfähigkeit sowie die persönliche, vor allem gesundheitliche 

Eignung 
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Marktgemeindeamt Münzkirchen 
4792 Münzkirchen, Schärdinger Straße 1 
Pol. Bezirk Schärding, Oberösterreich 

Tel.: (07716) 72 55-0  Fax: (07716) 72 55-20  
E-Mail: info@muenzkirchen.at  



Der Heizkostenzuschuss kann ab sofort bis 
spätestens 15. April 2014 beim Marktge-

meindeamt beantragt werden.  

Die Höhe des Zuschusses beträgt EUR 

140,00 bzw. EUR 70,00 wenn das Haus-

haltseinkommen um nicht mehr als EUR 

50,00 die Einkommensgrenzen übersteigt. 
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Die Einkommensgrenzen betragen bei 

⇒ Alleinstehenden:  EUR  857,53 

⇒ Ehepaare/Lebensgemeinschaften: EUR 1.286,03 

⇒ Kinder: EUR 161,41 

Mitzubringen sind die Einkommensunterlagen 
aus dem Jahr 2013. 

Die Zeckenschutzimpfung 2013 findet am Dienstag, den 01. April 2014, von 
09:30 Uhr bis 11:45 Uhr, im Marktgemeindeamt statt!  

 

Anmeldeformulare sind ab sofort im Marktgemeindeamt erhältlich! 
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Stellenbeschreibung:  
⇒ Mitarbeit in allen Abteilungen der Gemeinde 

⇒ Ausbildung für alle Bauamtsangelegenheiten (Bauakte mit Niederschriften, Bescheiden, Bauver-

handlungen usw., Flächenwidmungsplan, Örtliches Entwicklungskonzept, Vermessungsverga-

be, Kataster, Grundbuch und Grundverkehr, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) 

⇒ Durchführen von Verwaltungsarbeiten 

⇒ Telefonvermittlung 

⇒ Koordinieren von Terminen, Vor-und Nachbereiten von Besprechungen, Sitzungen und dgl.  

⇒ Anmelden, Informieren und Betreuen von Kunden oder Parteien 

⇒ Bearbeiten, registrieren von Daten und Informationen, sowie Archivierung von Schriftstücken  

⇒ Beschaffen und Führen von Beständen  

⇒ Erledigen des Posteingangs und Postausgangs 

⇒ Sachlich und sprachlich korrektes Formulieren und formgerechtes Anfertigen von Texten sowie 

Erstellen sonstiger Schriftstücke aufgrund von Vorgaben 

 

Die Besoldung erfolgt nach den Vorgaben des Gemeinde- Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 

2002, LGBl. Nr. 52/2002 idgF, die entsprechend belegten Bewerbungsansuchen (Urkunden, Le-

benslauf, Halbjahreszeugnis vom Schuljahr 2013/2014 bzw. Zeugnisse u.dgl.) sind bis Mittwoch, 
12.03.2014, 12.00 Uhr, beim Marktgemeindeamt, 4792 Münzkirchen, Schärdinger Straße 1, 

einzureichen. 

Gemäß § 7 (2) OÖ. Gemeindebedienstetengesetz 2001 werden Bewohner der Marktgemeinde 

Münzkirchen, die im Übrigen den vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen, bei der Stel-

lenbesetzung gegenüber anderen Bewerbern mit gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die Einstellung erfolgt nach Absolvierung eines Eignungstestes, Reihung durch den Personal-

beirat und Beschluss des Gemeindevorstandes. 

Der Bürgermeister: 
 Helmut Schopf eh. 
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Die Feuerwehr informiert  

Pellets erzeugen Kohlenmonoxid, Kohlenmonoxid ist tödlich. 
Einige kräftige Züge Kohlenmonoxid tief in die Lunge sind tödlich. In der Regel aber verlaufen Koh-

lenmonoxidvergiftungen etwas schleichender. Der Mensch wird müde, schläfrig, verliert langsam die 

Besinnung… An diesem Punkt ist es bereits zu spät, denn nun ist er dem tödlichen Gas wehrlos 

ausgeliefert.  

Der Haken: Kohlenmonoxid kann man nicht riechen oder schmecken. Früher hat man vorbeu-

gend Kerzen oder Fackeln zum Beispiel bei einem Gang in den Weinkeller mitgenommen – auch 

dort entsteht Kohlenmonoxid. Man konnte so den Stand des Gases feststellen, denn das ist schwe-
rer als Sauerstoff. Ging das Feuer aus, war klar: Jetzt wird es höchste Zeit, den Raum schleu-

nigst zu verlassen. 

Kohlenmonoxid ist ein natürliches Gas 
Kohlenmonoxid entsteht zum Beispiel bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Ma-

terialien oder auch im Zuge eines ganz normalen Abbauprozesses im trockenen Holz der Pellets. 

Wärme und eine entsprechende Lagermenge unterstützen diesen Vorgang. Bewahren Sie Ihre 

Holzpellets also tatsächlich in einem nicht belüfteten Raum auf, sollten Sie den niemals alleine be-

treten. 

So lagern Sie Pellets richtig: 
Wer seine Heizung mit Holzpellets betreibt wird größere Mengen dieses nachwachsenden Brenn-

stoffes einlagern müssen, z.B. in einem speziell dafür angelegten Raum.  

Der sollte unbedingt zwangsbelüftet sein und für den Ernstfall über eine CO-Warnanlage verfügen. 

Zur Sicherheit sollten Sie den Lagerraum vor dem Betreten gründlich lüften und im Zweifel nicht al-

leine hineingehen. Selbstverständlich ist eine bauliche Trennung des Raumes zu allen anderen Be-

reichen des Hauses wichtig. 

Eine ausreichende Belüftung ist auch aus einem anderen Grund nötig: Staub kann sich mit Luft zu 

einer explosiven Mischung vereinen. – Lebensgefahr. 

Pflichtbereichskommadant 

HBI Strasser Thomas 



FRÜHJAHRS- &  
SOMMERBASAR  

Am Sonntag, den 09. März 2014, findet 
der Frühjahrs- und Sommerbasar im 

Gemeindesaal statt.  

Nähere Informationen sowie Artikellisten 

und Etiketten finden Sie in Kürze auf der 

Homepage der Marktgemeinde Münzkir-

chen www.muenzkirchen.at 

OSTERCAFÉ 
Die Goldhaubengruppe lädt Sie am Sonntag,  

den 06. April 2014, herzlich zum Ostercafé in den Ge-

meindesaal ein! 

Kultur AG MünzkirchenKultur AG MünzkirchenKultur AG MünzkirchenKultur AG Münzkirchen    

im Oö. Volksbildungswerk  
WIR LADEN EIN ZU UNSEREN NÄCHSTEN VERANSTAL-
TUNGEN: 

 WETTERFRÜHSHOPPENWETTERFRÜHSHOPPENWETTERFRÜHSHOPPENWETTERFRÜHSHOPPEN    

mit Mag. Alexander Ohms, Meteorologe an der ZAMG 
Salzburg / OÖ und Franz Hauzinger / Wetterbeobachter 
aus Münzkirchen 

So.  23 März 2014             Beginn: 10.30 Uhr So.  23 März 2014             Beginn: 10.30 Uhr So.  23 März 2014             Beginn: 10.30 Uhr So.  23 März 2014             Beginn: 10.30 Uhr     

Ort:  GH Wösner MünzkirchenOrt:  GH Wösner MünzkirchenOrt:  GH Wösner MünzkirchenOrt:  GH Wösner Münzkirchen    

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————    

Kabarett mit Angelika Niedetzky   Kabarett mit Angelika Niedetzky   Kabarett mit Angelika Niedetzky   Kabarett mit Angelika Niedetzky       

Programm „Marathon“ 

 

Termin:  Fr., 4. April  2014      Beginn: 20.00 UhrTermin:  Fr., 4. April  2014      Beginn: 20.00 UhrTermin:  Fr., 4. April  2014      Beginn: 20.00 UhrTermin:  Fr., 4. April  2014      Beginn: 20.00 Uhr    

Ort:     Saal der Landesmusikschule MünzkirchenSaal der Landesmusikschule MünzkirchenSaal der Landesmusikschule MünzkirchenSaal der Landesmusikschule Münzkirchen 

Eintritt:   VVK    EUR 12.-     AK  EUR 15.- 

In Zusammenarbeit mit dem KBW Münzkirchen 


